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Ausscheiden aus dem Gemeinderat

Beschlussbegriindung:

Rechtsgrundlage: § 42 KVG LSA

Das Gemeinderatsmitglied Herr Bernd RoBler ist zum 02.11.2025 aus der Gemeinde Benndorf
verzogen.

Gemal § 42 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 KVG LSA in Verbindung mit § 42 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA scheidet
ein Mitglied der Vertretung aus, wenn seine Wahlbarkeit wahrend der Wahlperiode verloren geht.

Der Gemeinderat stellt den Verlust der Wahlbarkeit fest.

Ein Verlust der Wahlbarkeit liegt vor, wenn nach § 40 Abs. 1 KVG LSA in Verbindung mit § 21 Abs. 2
KVG LSA das Mitglied aus der Kommune verzieht.

Herr Bernd RoRler ist zum 02.11.2025 aus Benndorf verzogen.
Seine Wahlbarkeit ist damit verloren gegangen.

Der Gemeinderat beschlieft die Feststellung des Verlustes der Wahlbarkeit und damit das
Ausscheiden aus dem Gemeinderat Benndorf zum 02.11.2025.

Nach Feststellung des Ausscheidens von Herrn RoRBler, ist die AfD-Fraktion nur noch mit einem
Mitglied im Gemeinderat Benndorf vertreten.

Laut § 44 Abs. 1 KVG LSA besteht eine Fraktion aus Mindestens 2 Mitgliedern.

Nach Feststellung des Ausscheidens ist die Mindeststarke nicht mehr erreicht. Die AfD-Fraktion im
Gemeinderat Benndorf ist damit aufgeldst.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Benndorf stellt den Verlust der Wéahlbarkeit von Herrn Bernd
R6RBler und damit das Ausscheiden aus dem Gemeinderat nach § 42 Abs. 1 Nr. 2 KVG LSA zum
02.11.2025 fest.




Finanzielle Auswirkungen:

Nach dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat Benndorf wird keine Aufwandsentschadigung an Herrn
RoRler mehr ausgezahit.

Anlagen:

keine

Beratungsergebnis:

Anwesend: Dafiir: Dagegen: | Enthaltung laut Beschlussvorschlag | abweichender Beschluss




	Datum
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

